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Sachverhalt und Antrage 

Auf die unter InanspruchnahTne einer Priorität vorn 
28. August 1980 (Prioritätsdokument DE-A-3 032 399) am 

13. August 1981 angeineldete und am 10. Närz 1982 
veröffentlichte europäische Patentanineldung 81 106 315.5 

wurde das europäische Patent EP-B1-0 046 908 erteilt. Der 

Hinweis auf die Erteilung wurde am 9. Januar 1985 

bekanntgemacht. 	 - 

Gegen das genannte europàische Patent wurde mit Schrift-

satz vom 19. August 1985 Einspruch erhoben und der 

Widerruf des Patentes beantragt. Dabei stützte die 

Einsprechende ihren Einspruch auf Artikel 100, a), 52 und 

56 EPU. 

Am 30. Juni 1988, mit einer Zwischenentscheidung im Sinne 

von Artikel 106 (3) EPU, hat die Einspruchsabteilung 

festgestellt, daB der Aufrechterhaltung des europäischen 

Patents EP-B1-0 046 908 in geändertein tJmfang aufgrund der 

in der Mitteilung gemäB Regel 58 (4) EPU voin 

9. Februar 1988 angegebenen tJnterlagen, Einspruchsgründe 

nach Artikein 100 EPU nicht entgegenstehen. 

Gegen die genannte Zwischenentscheidung hat die 

Einsprechende mit Schriftsatz voni 25. Juli 1988, 

Beschwerde erhoben und am gleichen Tag die Gebühr bezahit. 

Sie beantragt, die angefochtene Zwischenentscheidung 

aufzuheben und das Patent un Umnfang der Ansprüche 1 bis 7 

zu widerrufen. Hilfsweise wird eine mündliche Verhandlung 

beantragt. 	-- 	 - 	 - 

In ihrer Beschwerdebegründung (Schriftsatz vom 

20. Oktober 1988, eingegangen am 24. Oktober 1988) hat die 

Beschwerdeführerin vorgebracht, daB dem gesamten gültigen 

Schutzbegehren die für die Patentfähigkeit zu fordernde 
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erfinderische Tatigkeit nicht zugebilligt werden kann. Sie 
weist darauf hin, daB die in dent strittigen Patent 
veróffentlichte Lehre in erster Linie in einem Verfahren 
zur Imprägnierung bzw. Trãnkung einer mit supraleitenden 
Leitern herzustellenden Magnetwicklung zu sehen sei. 

Sie steilt daher fest, daB der hier angesprochene Fachmann 
zur Herstellung soicher Wicklungen sich fragen müBte, 
weiche Imprägniertechniken ihm am Prioritãtstag zur 
VerfUgung standen; daB, zur Beantwortung dieser Frage, er 
sich auch der Kenntnisse eines Fachmannes der Imprägnier-
techniken bedienen könnte, und daB das Fachwissen eines 
soichen Fachinannes mit heranzuziehen sei bei der 
Beurteilung, ob eine erfinderische Tätigkeit in alien 
NaBnahmen gemàB dent gültigen Patentanspruch 1 zu sehen sei 
(vgl. Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 
T 32/81, AB1. EPA 1982, 225 bis 229). 

Die Beschwerdeführerin stützt ihre Beschwerdebegründung 
auf folgende Beweismittel: 

Dl) DE-B-2 856 885, 

DE-A-2 709 300, 

"Kautschuk und Guinmi-Kunststoffe", 23. Jahrgang, 
Nr. 11, 1970, Seiten 574 bis 580, 

"Kunststoff-Rundschau", Juni 1972, Heft 6, Seiten 536 

bis 304, 

"IEEE Transactions on Magnetics", Vol. MAG-il, Nr. 2, 
März 1975, Seiten 536 bis 539, 

"IEEE Tansactions on Magnetics", Vol. MAG-15, Nr. 1, 

Januar 1979, Seiten 143 bis 144, und 

01847 	 .../... 



3 	 T 347/88 

D7) Bericht des "Science Research Council" (Rutherford 

High Energy Laboratory, Chilton, GB) mit dein Titel 

"The Impregnation of Superconducting Windings with 

Epoxy Resins" (Verfasser: B. Colyer; Veröffent- 

lichungs-Nr.: RHEL/R 264, Dezember 1972). 

Auf die Beweismittel D2 bis D6 hat die Beschwerdeführerin 

erst nach Ablauf der Einspruchsfrist hingewiesen. 

Das Beweisxnittel D7 hat die Beschwerdeführerin zum ersten 

Mal in ihrer Beschwerdebegründung herangezogen. 

V. 	ZusaimnengefaBt lauten die von der Beschwerdeführerin 

gesteliten Antrãge: 

Die vorerwähnte Zwischenentscheidung der Einspruchs-

abteilung aufzuheben, 

das europäisches Patent EP-B1-0 046 908 im Umfang 

der gultigen Patentansprüche 1 bis 7 zu widerrufen 

und, hilfsweise, 

die Anberaumung eines Termins für eine mündliche 

Verhandlung. 

VI. 	Obwohl mit Bescheid vom 3. November 1988 die Patent- 
inhaberin zur Erwiderung eingeladen worden ist, und obwohl 

sie mit Schriftsätzen vom 1. März 1989 bzw. vom 

27. April 1989 Fristverlängerungefl bis 3. Juli 1989 

- beantragt hat, liegt in der Akte keine Stellungnahme von 

ihr vor, weder auf die Beschwerdebegründung selbst, noch 

auf das von der Beschwerdeführerin zum ersten Mal in ihrer 
Beschwerdebegründung eingeführte Beweismittel D7. 
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Da die Patentinhaberin somit keinen neuen Antrag gestelit 

hat, soil angenommen werden, daB sie bei ihrem im 

Einspruchsverfahren gesteilten Antrag bleibt, nàmlich der 

Aufrechterhaltung des genannten europaischen Patents 

EP-Bl-0 046 908 in geãndertem Umfang, aufgrund der in der 

Mitteilung gemãB Regel 58 (4) EPU vom 9. Februar 1988 

angegebenen Unterlagen. 

VII. Der geltende unabhãngige Patentanspruch 1 in der 

letztgenannten Fassung hat folgenden Wortlaut: 

"Verfahren zur Herstellung einer supraleitenden Wicklung, 

bei dem mehrere tausend mit einer supraleitenden Schicht 

und mit einer hoch leitfähigen Metallschicht versehene 

Fasern zu einem Bündel zusanunengefaSt sind und dieses 

Bündel mit einer für flüssige Medien durchlãssigen 

Isolationsschicht umgeben ist, dadurch gekennzeichnet, daB 

das mit der Isolationsschicht uingebene Bündel in Kunst-

stoff getränkt, in einer Form zu einer Spule gewickelt und 

der Kunststoff in dieser Form ausgehärtet wird." 

Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU und ist somit zulässig. 

Der unter VII wiedergegebene Patentanspruch 1, 1st nach 

Artikel 123 (2) und (3) EPTJ zulässig, da weder sein 

Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der 

ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, noch der 

Schutzbereich des europäischen Patents erweitert wird. 

Die Anderungen sind bereits in den ursprünglichen 

Unterlagen, der Beschreibung Seite 3, Absatz 3, enthalten, 
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worauf auch schon irn Bescheid der Einspruchsabteilung voni 

2. Juni 1987 (vgl. Nr. 1, Absatz 2) hingewiesen wurde. 

Das Verfahrennach dern Patentanspruch 1 des Patents ist 

neu, denn in keiner der Entgegenhaltungen ist das mm 
kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 bezeichnete 

Vorgehen bei der Herstellung einer supraleitenden Wicklung 

gemäB dein Qberbegriff dieses Patentanspruchs 

vorbeschrieben. mm übrigen wurde die Neuheit weder un 

Einspruchsverfahren bestritten, noch ist dies in dem 

vorliegenden Beschwerdeverfahren der Fall. 

Der nächstliegende Stand der Technik ergibt sich aus der 

DE-A-2 040 298, die schon mi Erteilungsverfahren zur 
Abgrenzung des Patentanspruchs 1 gegenuber dem Stand der 

Technik herangezogen wurde. 

Dort wird, ausgehend von supraleitenden Wicklungen, bei 

denen das Trãgermaterial der supraleitenden Schichten em 

Draht, ein Band oder Litzenmaterial ist, aus fertigungs-

technischen Gründen und zur Verringerung der Wechselfeld- 

verluste ein Leiter für eine supraleitende Wicklung 

angegeben, der aus etwa 1000 mit deni supraleitenden 

Material beschichteten, verdrillten oder verflochtenen 

Fasern aus Isolierstoff besteht. 

Wie beirn Verfahren nach dern Patentanspruch 1 wird dieser 

Leiter vor dern Wickein mit einer nicht dicht schiieBenden 

Isolierschicht versehen. Dies geschieht dort, urn zu 

bewirken, daB bei Betrieb des Leiters in superfluident 

Helium die Kuhlflüssigkeit in die feine Kanãle zwischen 

die gebündelten Fasern eindringen kann, während beim 

patentierten Verfahren gemãB dem kennzeichnenden Teil des 

Patentanspruchs 1 eine Tränkung des fertigen Leiterbündels 

mit einem Kunststoff erinäglicht werden soil, bevor das 
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Bündel in einer Form zu einer Spule gewickelt und der 

Kunststoff ausgehãrtet wird. 

Diese das patentierte Verfahren vom bekannten unter-

scheidenden MaBnahmen bewirken aufgabengemäB, daB auch bei 

Auftreten groBer Magnetfelder nachteilige Leiterbewegungen 

nicht auftreten kónnen, wie dies beilu aus Fasern 

aufgebauten Leiter nach der DE-A-2 040 298 noch der Fall 

1st (vgl. EP-B1-0 046 908, Spalte 2, Zeilen 1 bis 7); 

ferner wird hierdurch die mechanische Stabilitãt der 

einzelnen Fasern selbst sichergesteilt (vgl. EP-Bi-

0 046 908, Spalte 2, Zeilen 44, 45). 

Die Stellung der dem angegriffenen Patent zugrunde-

liegenden Aufgabe - Verhindern von Leiterbewegungen, 

Erhöhung der Faserstabilität - an sich 1st nicht als 

erfinderisch anzusehen, da der Fachmann selbstverständlich 

stets darauf achtet, daB die Supraleiter innerhaib von 

Magnetwicklungen ausreichend mechanisch festgelegt sind. 

Die Frage ist daher, ob es liii Hinblick auf die 

nachstehenden Ausführungen naheliegend oder nicht 

naheliegend war, die genannte Aufgabe bei Wicklungen mit 

aus einer Vielzahl von Fasern aufgebauten supraleitenden 

Leitern in der beanspruchten Art zu lösen. 

Der nachstliegende Stand der Technik, DE-A-2 040 298, 

enthàlt auf Seite 5, vorletzter Absatz, folgenden Hinweis: 

"Verwendet man eine Isolierschicht, die den Leiter nicht 

volikommen dicht umschlieSt, z. B. mittels eines porôsen 

Isoliermaterials, so hat man beim Betrieb des Leiters in 

superfluidem Helium den weiteren Vorteil, daB die 

Kühlflüssigkeit in die feinen Kanãle zwischen den 

gebUndelten Fasern eindringen kann, wodurch eine ideale 

Wãrmeabfuhr an das Kühlmittel erreicht wird". 
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Hieraus muBte der Fachman schlieBen, daB bei dieser 
Leiterbauweise - viele einzelne Fasern als Tràger; 
Material der Fasern Isolierstoff, gegenuber inetallischen 
Tràgern also relativ niedrig wârmeleitend - ein inäglichst 
unmittelbarer Kontakt des Kühlmediums der supraleitenden 
Wicklung mit den einzelnen Fasern des LeiterbUndels 
erforderlich ist bzw. daB zumindestens der Kühlung dieser 
Fasern erhöhte Aufinerksamkeit zuzuwenden ist. Dann ist 
davon auszugehen, daB der Fachmann, dem die dem 
angegriffenen Patent zugrundeliegende Aufgabe - Verhindern 
von Leiterbewegungen, Erhöhung der Faserstabilität - 
gestelit war, einige Bedenken habén muBte, auch die 
speziellen, aus einer Vielzahl von Faserleitern 
aufgebauten supraleitenden Wicklungen der in Rede 
stehenden Art durch Einsatz eines Kunststoffes, der später 
aushärtet, mechanisch zu stabilisieren, wie dies gemàB dem 

von der Beschwerdeführerin gefuhrten Nachweis für 
supraleitende Wicklungen mit abweichendem Aufbau des 
Leiters, für normalleitende Wicklungen und auch zur 
gegenseitigen Festlegung von Teilen auf anderen Gebieten 
der Technik bekannt ist. 

7. 	Die Einspruchsabteilung, ohne noch das erst im Beschwerde- 
verfahren herangezogene Dokument (D7) zu kennen, hat sich 
hauptsãchlich auf die oben zusainmengefaBten Uberlegungen 
gestUtzt, uni eine erfinderische Tätigkeit mm Gegenstand 
des Patentanspruchs 1 anzuerkennen. 

Bei der dainaligen Lage der Akte konnte man ohne weiteres 
diese Meinung verteidigen und demzufolge die dies-
bezügl iche Entchéidung rechtfertigen. 

Bei der heutigen Lage der Akte, wobei die Informationen 
aus dem Dokuinent (D7) in Betracht gezogen worden sind, 
kann die Kammer sich dieser Meinung nicht mehr anschlieBen 
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und demzufolge die damalige Entscheidung der Einspruchs-

abteilung nicht mehr billigen. 

	

8. 	Sieht sich der Fachinann vor die Aufgabe gestelit, eine 

supraleitende Wicklung zu irnprãgnieren, so bieten sich für 

ihn ohne weiteres zwei Standardverfahren an: 

Iniprãgnierung nach Aufbau der Wicklung: 

Bei diesern Verfahren wird die auf einen Wickelkörper 

bereits aufgebrachte Wicklung mit einem Impràgnier-

mittel (Tränkmittel) überflutet (getrankt). Das 

Imprägniermittel wird anschlieBend ausgehärtet. Zu 

dieser Technik sind z. B. die bekannten Vakuuin-

imprägnierungen zu rechnen. Ein entsprechendes 

Verfahren geht z. B. aus der DE-A-2 709 300 (Dl) 

hervor. 

Trãnkungen beim Aufbau der Wicklungen 

Bei diesem Verfahren werden wãhrend des Aufbaus der 

Wicklung die Leiter und das (nasse) Imprägnierinittel 

gleichzeitig auf den Wickelkörper aufgebracht. 

Entsprechende Techniken werden auch als NaBwickel-

verfahren bezeichnet. Urn ein soiches Verfahren 

handelt es sich beirn Gegenstand des angegriffenen 

Patents. 

	

9. 	Am Prioritàtstag waren NaBwickelverfahren einern Fachmann 

auf dern Gebiet der Kunststoff-Imprägniertechnik ailgeinein 

geläufig. Derartige Techniken wurden z. B. groBtechnisch 

bei der Verarbeitung von Glasfaserbündeln (vgl. (D3) 

"Kautschuk und Gumini-Kunststoffe", Seite 574, linke 

Spalte, Kapitel "GFK-Wickeltechnik (Filament Winding)", 

1. Absatz und Seite 575, linke Spalte, 3. Absatz) oder von 

Kohlefaserbündeln (vgl. (D4) "Kunststoff-Rundschau", 

Seite 297, Kapitel 11 1. Einleitung": Aufgabe 2. in 
Verbindung mit Seite 300, linke Spalte, 2. Absatz) 

angewandt. 
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10. 	Am Prioritâtstag waren Nal3wickelverfahren aber auch für 

einen Fachrnann auf dem Gebiet der Herstellungstechniken 

von supraleitenden Nagnetwicklungen bekannt. 

10a. 	Verschiedene Möglichkeiten zuni Irnprägnieren von supra- 

leitenden Magnetwicklungen werden z. B. un (D5) "IEEE 

Transactions on Magnetics", Vol. MAG-ll, Seite 536 

angedeutet. Insbesondere ist in der linken Spalte auf 

dieser Seite in Kapitel "Introduction" (vgl. 2. Absatz, 

6. bis 3. Zeile von unten) ausgeführt, daB neben einer 

Vakuurnuxnprägnierung mit ungefullten Kunstharzen auch eine 

sogenannte "wet lay-on technique" nit gefüllten Kunst-

harzen in Frage konunt. Bei dieser letztgenannten "wet lay-

on" Technik handelt es sich urn eine für einen Fachrnann 

allgernein gelaufige NaBwickeltechnik. 

lob. 	In (D7) Bericht des "Science Research Council" mit dem 

Titel "The Impregnation of Superconducting Windings with 

Epoxy Resins" (Verfasser: B. Colyer) ist insbesondere auf 

Seite 18, letzte Zeile bis Seite 19, 1. Zeile ausgeführt, 

daB es für eine Irnprägnierung mit einem gefullten 

Kunstharz auch rnöglich ist, diesen Kunstharz wãhrend des 

Wickeiprozesses - also naB - aufzubringen ("Alternatively, 
it is possible to put the filled resin into the coil 
during the winding process, a method which is described as 
"wet lay-up"."). 

lOc. 	Diese in Einspruchsverfahren noch nicht in Betracht 

gezogene Lehre aus dem Dokurnent (D7) stellt miteinander in 

Verbindung die verschiedenen Lehren aus den Dokumenten, 

worauf die Beschwerdeführerin ihre Beschwerdevorbringen 

gestützt hat. Nur ohne solch eine Verbindung durch D7 ist 

die Entscheidung der Einspruchsabteilung als gerecht-

fertigt zu betrachten. Daher, obwohl das Dokument D7 lange 
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Zeit nach dem Ablauf der Einspruchsfrist von der 
Beschwerdeführerin in das Beschwerdeverfahren eingeführt 
worden ist, sieht die Kammer die verspätete Einführung 
dieses Beweismittels als zulässig an (Artikel 114 (2) 
EPTJ). 

lOd. 	In D7 liest der Fachmann zwar weiter (Seite 19, Zeilen 1 
bis 4): "This technique is very messy, and there is a 
definitive risk that voids will be left: in particular, 
the stiff resin mixture may fail to penetrate into 
superconducting cables to fill the voids therein", womit 
der Fachmann vor den Nachteilen des NaSwickelverfahrens 
gewarnt wird, die bei der Verwendung einer steiferen 
Kunstharzinischung moglicherweise auftreten kcnnten. Der 
Fachmann bekommt aber somit und gleichzeitig den Hinweis, 
daB es inöglich ist, lediglich mit der Verwendung einer 
etwas flUssigeren Kunstharzmischung soichen Nachteilen des 
NaBwickelverfahrens vorzubeugen. 

be. 	Das sogenannte "wet lay-on", bzw. "wet lay-up" NaBwickel- 
verfahren kann auch abs eine Vor-Imprägnierung betrachtet 
werden (vgl. D7, Seite 19, 2. Absatz, Zeilen 6 bis 9): 
"Perhaps it may be possible to combine some of these 
methods, e.g. by pre-iinpregnating the cable or by using a 
heat-activated adhesive enamel on the cable wires to 
prevent wire movement, and then filling the voids with a 
suitable low-contracting filled resin.". Damit wird dein 
Fachmann eine Vielfäbtigkeit von leicht abweichenden 
Verfahren angeboten, die aber alle als NaBwickelverfahren 
betrachtet werden sollen. 

lOf. 	In D6, "IEEE Transactions on Magnetics", Vol. MAG-15 (vgl. 
Seite 143, linke Spalte, Kapitel "Coil Construction", 
letzte zwei Zeilen) wird auch eine Vor-Imprägnierung, wie 
schon in 07, als mögliche Verfahrensabweichung in Betracht 
gezogen. 

01847 	 . . ./... 	- 
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Es läBt sich somit feststellen, daB am prioritätstag für 
eine Ixnprägnierung von supraleitenden Magnetwicklungen 

eine NaBwickeltechnik eine bekannte, anwendbare und schon 

mehrmals angewendete MaBnahme darstelite. Auch waren am 

Prioritätstag dem Fachinann, dem die dein angegriffenen 

Patent zugrundeliegende Aufgabe - Verhindern von Leiter-
bewegungen; Erhöhung der Faserstabiiität - gestelit war, 

eine Vielfältigkeit von leicht abweichenden NaBwickel-

verfahren angeboten, womit er in der Lage war, em 

Verfahren vorzuschlagen, das für eine für die 
Imprägnierung von supraleitenden Magnetwicklungen 

bestiinmte Aufbauweise kaum Nachteile mit sich bringen 

solite und eine geeignete Lösung der genannten Aufgabe 

darsteilte. 

Am Prioritätstag waren supraleitende Bündelleiter mit 

mehreren 1000 mit einer supraleitenden Schicht und einer 

hochleitfähigen Metallschicht versehene Fasern aus der 

schon genannten DE-A-2 040 298 und aus der DE-B-2 856 885 

(Dl) bekannt. Derartige Bündelleiter sollen auch zum 

Aufbau supraleitender Magnetwicklungen dienen (vgl. z. B. 

Dl, Spalte 1, Zeilen 60 bis 64). 

Zum Aufbau von supraleitenden Magnetwicklungen wird 
generell und immer eine Imprägnierung in Erwägung gezogen, 

unabhängig von der Frage, was für ein Leitertyp verwendet 

wird. Foiglich sah sich auch der Fachmann zu Uberlegungen 

veranlaBt, ob er beim Aufbau einer supraleitenden Magnet-
wicklung mit Bündelleitern eine.- Imprägnierung vorsehen 

solite und weiche der bekannten Impràgniertechniken 

hierfür in Anwendung zu bringen war. 

Es sind keinerlei Gründe rnehr zu erkennen, die den 

Fachmann gehindert hätten, bei der Herstellung einer 

supraleitenden Wicklung die ihin geläufigen Imprägnier- 
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techniken und somit auch die bekannte NaBwickeltechnik 
zumindestens versuchsweise einzuplanen. Dementsprechend 

sieht er sich vor die Aufgabe gesteilt, ausgehend von 

einem Verfahren gemãB dem Oberbegriff des gültigen 

Patentanspruchs 1, die bekannte NaBwickeltechnik 

vorzusehen. 

Bedenkt man aber, daB bei dieser Technik der mit dern 

(nassen) Impragniermittel versehene Bündelleiter zu der 

Wicklung zu wickein ist und daB dann erst ein Aushärten 

des Imprägniermittels erfolgt, so ist ohne weiteres 
erkennbar, daB die im kennzeichnenden Teil des gültigen 

Patentanspruchs 1 aufgeführten MaBnahrnen nichts anderes 
als eine naheliegende Anpassung der bekannten NaBwickel- 

technik an das Verfahren gemäi3 dein Oberbegriff des 

gültigen Patentanspruchs 1 darstellen. 

In der Wahi der un kennzeichnenden Teil des gültigen 

Patentanspruchs 1 vorgesehenen MaBnahinen kann deshaib eine 

erfinderische Tätigkeit un Sinne von Artikel 56 EPU nicht 

anerkannt werden. 

Auch bei den übrigen MaBnahmen geinàl3 den von dem 

Patentanspruch 1 abhängigen Patentansprüchen 2 bis 7 

handelt es sich urn für einen Fachrnann gelãufige, sein 

Können nicht überschreitende MaBnahmen, die zudem noch 

gröBtenteils aus dein im Beschwerdeverfahren befindlichen 

Stand der Technik ohne weiteres abzuleiten waren. 

Diese Mal3nahmen sind sornit nach Wegfall des übergeordneten 

Patentanspruchs 1 ebenfalls nicht inehr patentfähig un 
Sinne von Artikein 52 (1) und 56 EPU. 

Bei dieser Sachiage 1st das europäische Patent EP-B-

O 046 908 gemäB Artikel 102 (1) EPU in vollen Umfang zu 

widerrufen. 

01847 	 . . . 1... 
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17. 	Die von der Beschwerdeführerin hilfsweise beantragte 

mündliche Verhandlung erübrigt sich. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen GrCmden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das europäische Patent EP-B1--O 046 908 wird in vollen 

Umfang widerrufen. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 
	Der Vorsitzende 

M. Beer 
	 P.K.J van den Berg 
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